
„Kommunistische Schreckensherrschaft vereitelt“ — 
am 15. März 1933.

„Drei Bulgaren an der Brandstiftung im Reichstag 
beteiligt“ — am 17. März 1933.

Das sind Schlagzeilen des „Völkischen Beobachters“.
Zu brutal waren die fast gleichzeitig mit der Provo

kation einsetzenden Unterdrückungsmaßnahmen gegen 
die kommunistische Partei, gegen die Arbeiterschaft,' 
gegen Juden, gegen Katholiken, als daß sie nicht als 
Zweck, als unmittelbares Ergebnis des Reichstags
brandes erschienen. Dazu kam das Bemühen, nach 
Möglichkeit nun endlich Material gegen die Kommu
nistische Partei zu finden, das einen Prozeß gegen 
Thälmann fundieren konnte. Auch hier ging es weniger 
darum, um der Lage im Innern willen einen solchen 
Prozeß durchzuführen, sondern auch hier kämpfte 
bereits das antifaschistische Ausland gegen nazistische 
Willkür. Vielleicht ist den Vorbereitern des Prozesses, 
dem Oberreichsanwalt Werner, seinem Gehilfen, Land
gerichtsdirektor Parrisius, dem Untersuchungsrichter 
Vogt, nicht zu schwer vorzuwerfen, mit welcher 
kriminalistischen und juristischen Leichtfertigkeit sie 
die Durchführung des Prozesses zugelassen haben, ge
nau so wenig wie den Richtern die naiv anmutenden 
Darstellungen der Ziele der KPD im Urteil. Sein 
politischer Sinn war ihnen zwar klar, — sonst hätten 
sie sich nicht so eingehend mit dem Braunbuch aus
einandergesetzt, sonst hätten sie nicht so systematisch, 
alle zu den Nazis führenden Spuren konsequent außer 
Acht gelassen; aber ein Vogt, ein Werner konnten ein
fach aus der Beschränktheit ihrer Mentalität heraus 
eine Persönlichkeit wie die Dimitroffs nicht verstehen 
und sich nicht vorstellen, welche Kräfte und welche 
Kraftquellen ein Revolutionär, der für seine Klasse 
kämpft, besitzt. Sie hatten auch nicht nur nicht den 
Willen, sondern einfach nicht die Fähigkeit, die Lehren 
des Kommunismus, das Wesen einer kommunistischen 
Partei, zu begreifen.

Das Reichsgericht war gezwungen, sich mit der 
Weltbewegung zum Schutze der von " ’den National
sozialisten Beschuldigten auseinanderzusetzen. Göbbels 
sprach vom Braunbuch als dem 6. Angeklagten — 
einem Angeklagten, der, wie Dimitroff, Ankläger war. 
Diese Bewegung ist ein Beweis dafür, welche Mög
lichkeiten und welche Erfolge die fortschrittlichen 
Kräfte erringen können, welche Formen ihnen für 
ihren Kampf auf dem Gebiet der Justiz gegeben sind. 
Es war nicht die erste Bewegung dieser Art; man er
innere sich an den internationalen Kampf um die 
Rehabilitierung Dreyfuß’; man lerne daraus auch für 
die bevorstehenden Auseinandersetzungen in Deutsch
land: Wir führten schon eine 'solche Kampagne im 
Prozeß gegen Max Reimann, wir führen sie zur Zeit 
um die Angeklagten von Salzgitter.

Am 1. August 1933 veröffentlichte das „Hilfskomitee 
für die Opfer des Hitlerfaschismus“ in deutscher 
Sprache die erste geschlossene Darstellung des Reichs
tagsbrandes und des Hitlerterrors, das erste Braun
buch. Noch vor dem Prozeß erschien es in 17 Sprachen, 
in Deutschland wurde es illegal als Reclam-Heft, — 
als „Hermann und Dorothea“, als „Wallenstein“ — in 
Tausenden von Exemplaren verbreitet. Die Londoner 
„News Chronicle“ schreibt am 1. September 1933: „Nie 
ist eine schwerere Anklage gegen eine Regierung er
hoben worden.“ Bereits im,April 1933 hatte das Hilfs
komitee einen Untersuchungsausschuß zur Aufklärung 
des Reichstagsbrandes eingesetzt. Er war gebildet aus 
hervorragenden Juristen vieler Länder: dem bekannten 
Abgeordneten D. N. Prltt-England, dem ehemaligen 
Unterstaatssekretär Moro-Giafferi-Frankreich, dem Ab
geordneten Gaston Bergery-Frankreich, dem Rechtsan
walt Arthur Hays-Amerika, dem Senator Georg Bran- 
ting-Schweden, dem Abgeordneten Dr. Betsy Bakker- 
Nort-Holland, dem Anwalt beim Höchsten Gericht Vald 
Huidt-Dänemark, Pierre Vermeylen-Belgien. Auch der 
ehemalige italienische Ministerpräsident Nitti und der 
Präsident des Schweizer Nationalrates Huber nahmen 
an einigen Sitzungen des Ausschusses teil. Das Sekre
tariat des Ausschusses trug in fünfmonatiger Arbeit das 
juristische und kriminalistische Material zusammen; 
es verhörte über 100 Zeugen; es zog hervorragende 
Chemiker und Kriminalisten als Sachverständige her
an — und schließlich trat im Sitzungssaal der Law 
Society unter dem Vorsitz von D. N. Pritt am 14. Sep

tember 1933 der Untersuchungsausschuß, ein wahres 
Welttribunal, zusammen. Die Verhandlungen des 
Gegenprozesses dauerten 5 Tage; 30 Zeugen und Sach
verständige wurden unmittelbar vernommen, und am 
20. September, einen Tag vor Beginn des Prozesses in 
Leipzig, verkündete der Vorsitzende das Urteil:

„Die Kommission ist zu folgenden Schlußfolgerun
gen ihrer Untersuchung gekommen:
1. daß van der Lübbe nicht Mitglied, sondern ein 

Gegner der Kommunistischen Partei war;
daß keine Spur einer wie immer gearteten Ver
bindung zwischen der KPD und dem Reichstags
brand besteht;
daß die Angeklagten Torgier, Dimitroff, Popoff 
und Taneff nicht nur unschuldig sind an dem 
Verbrechen, dessen sie beschuldigt werden, son
dern daß sie auch in keiner Weise weder direkt 
noch indirekt mit dem Verbrechen in Verbindung 
bzw. in Beziehung standen;

2. daß die Dokumente und die mündlichen Aussagen 
sowie das übrige Material, das die Kommission 
in Händen hat, geeignet sind, festzustellen, daß 
van der Lubbe das Verbrechen nicht allein be
gangen haben kann;

3. daß die Prüfung aller Möglichkeiten von Ein- und 
Ausgang vom und zum Reichstag es höchstwahr
scheinlich machen, daß die Brandstifter den unter
irdischen Gang benutzt haben, der vom Reichstags
präsidentenpalais zum Reichstag führt;
daß ein solcher Brand zu der in Frage kommen
den Zeit von großem Vorteil für die national
sozialistische Partei war;
daß aus diesem und aus anderen Gründen, die 
im III. Teil des Berichtes behandelt sind, schwer
wiegende Anhaltspunkte für den Verdacht ge
geben sind, daß der Reichstag von führenden 
Persönlichkeiten der nationalsozialistischen Partei 
oder in deren Auftrag in Brand gesetzt wurde. 
Die Kommission ist der Ansicht, daß jede recht
sprechende gerichtliche Institution diesen Ver
dachtsmomenten nachzugehen verpflichtet ist.“

Wie ernst dieser Gegenprozeß genommen wurde, 
wird dadurch bewiesen, daß die nationalsozialistischen 
Justizbehörden dringend bemüht waren, Einblick in 
dieses Verfahren zu bekommen. Der Oberreichsanwalt 
Werner richtete selbst an Branting sowie auch an 
Romain Rolland einen Brief, in dem er um das in den 
Händen des Ausschusses befindliche Material bat. 
Branting antwortete, indem er zunächst 10 Bedingun
gen für die Durchführung des Prozesses stellte, dar
unter freie Wahl der Verteidiger durch die Angeklag
ten, insbesondere Zulassung ausländischer Verteidiger, 
menschenwürdige Behandlung der Angeklagten, „so 
daß sie körperlich und geistig imstande sind, ihre Ver
teidigung vor dem Gericht zu führen“; Sicherheit des 
Lebens für die Verteidiger und Sicherheit der unj^- 
hinderten Möglichkeit zur Verteidigung. Aus der Ant
wort Werners sei nur ein Punkt hervorgehoben: „Die 
Unterstellung der Möglichkeit, daß die Angeklagten in 
der Untersuchungshaft nicht menschenwürdig behandelt 
werden, weise ich als jeder Grundlage entbehrend mit 
Nachdruck zurück.“ Dies schrieb Herr Werner, als die 
Angeklagten fünf Monate in Ketten lagen. Mit einer 
Antwort Brantings, in der er zusammenstellt, wie die 
Rechte von Angeklagten und Verteidigern in einer 
großen Reihe von Fällen mißachtet, wie antifaschistische 
Rechtsanwälte verhaftet, zu Tode gefoltert worden 
waren, endete die in der deutschen Presse als Beweis 
für die Objektivität des Verfahrens groß begrüßte 
„Offensive“ des Oberreichsanwalts.

Es wurde Dr. Sack, der nationalsozialistische Rechts
anwalt, der die Verteidigung Torglers als „Mensch“ 
übernommen hatte, nach Paris geschickt. Er hatte offen
bar die Aufgabe, den Gegenprozeß durch persönliche 
Verhandlungen mit Branting und anderen Mitgliedern 
des Ausschusses zu verhindern. Nach ergebnislosen 
Aussprachen mit Branting und anderen flog er nach 
London, nahm am ersten Tag des Gegenprozesses teil 
und fuhr dann nach Hause, weil seine Mission ge
scheitert war, ohne noch den Teil der Verhandlung, 
der gerade seinen Mandanten Torgier betraf, abzu
warten.

So begann der Prozeß in Leipzig gleichsam einge- 
zwängt zwischen diese beiden Pole: Dem Spruch des
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